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Belehrung zum Datenschutz und zur Verschwiegenheit für Ehrenamtliche Helfer*innen am 

Blutspendetermin 

Liebe Ehrenamtliche, 

herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären, den Blutspendedienst des BRK beim heutigen 
Blutspendetermin tatkräftig zu unterstützen!  Falls Sie heute an der Registratur oder im 
Spendebereich (etwa an der Konservensammelstelle) mitarbeiten, lesen Sie bitte unbedingt 
nachfolgenden Text aufmerksam durch und bestätigen Sie die Belehrung am Ende mit Ihrer 
Unterschrift. 

Bei Rückfragen, oder wenn Sie eine Kopie dieser Belehrung erhalten möchten, wenden Sie sich 
bitte an die BRK-Terminkoordination, das Mobile Blutspendeteam vor Ort oder per Email an 
datenschutz@blutspendedienst.com. 

 

Als Helfer*in am Blutspendetermin nehmen Sie Kenntnis von streng vertraulichen und 

persönlichen Informationen/Daten über Blutspender*innen. Diese Daten werden vom Gesetzgeber 

ebenso wie vom Blutspendedienst des BRK als besonders sensibel und schützenswert 

angesehen.  

Deshalb dürfen Sie Spenderdaten nur zweckgebunden zur Erfüllung der Ihnen 

übertragenen Aufgabe entsprechend der jeweiligen Anweisung verwenden und unbefugten 

Dritten keinen Zugang zu Spenderdaten ermöglichen oder gar verschaffen.  

Deshalb dürfen Sie die Ihnen übertragene Aufgabe im Rahmen des Blutspendetermins nicht 

Ihrerseits auf Dritte übertragen oder Dritte bei der Aufgabenerfüllung zur Hilfe nehmen.  

Und deshalb sind Sie als Ehrenamtliche, genauso wie das hauptamtliche Blutspendeteam, 

zu absoluter Verschwiegenheit über alle Ihnen im Rahmen der Durchführung des 

Blutspendetermins bekannt werdenden Umstände und Vorgänge, insbesondere über die 

persönlichen Verhältnisse und personenbezogenen Daten von Blutspender*innen, 

verpflichtet.  

Ihre Pflicht zur Verschwiegenheit besteht gegenüber jedermann, so auch gegenüber 
Familienangehörigen, gegenüber Kollegen (soweit eine Offenbarung nicht aus dienstlichen 
Gründen erforderlich ist), gegenüber demjenigen, der von der betreffenden Tatsache bereits 
Kenntnis erlangt hat, sowie ggf. auch gegenüber öffentlichen Stellen (z.B. Polizei, vor Gericht) im 
Rahmen des vom terminverantwortlichen Arzt abgeleiteten Zeugnisverweigerungsrechts des 
Berufsgeheimnisträgers.  

Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit als ehrenamtliche*r 
Helfer*in uneingeschränkt und zeitlich unbefristet fort. 

Ein Bruch der Verschwiegenheit kann Anlass zu einem Strafverfahren sein. Denn Sie machen sich 

nach § 203 Absatz 4 Satz 1 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar, wenn Sie unbefugt ein fremdes 

Geheimnis offenbaren, das Ihnen bei Ausübung oder bei Gelegenheit Ihrer Tätigkeit bekannt 

geworden ist. Ein Verstoß gegen § 203 Absatz 4 Satz 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Darüber hinaus wird die Verwertung fremder Geheimnisse nach 

§ 204 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Terminbericht bestätigen Sie, dass Sie volljährig sind und die 
obige Belehrung zur Datenverarbeitung und Verschwiegenheit am Blutspendetermin samt 
Anlage zur Kenntnis genommen und verstanden haben. 
 

Anlage: Auszug aus dem Strafgesetzbuch: § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen, § 204 Verwertung fremder 
Geheimnisse, § 205 Strafantrag; Auszug aus der Strafprozessordung: § 53a Zeugnisverweigerungsrecht der 
mitwirkenden Personen, § 97 Beschlagnahmeverbot 
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Anlage zur Belehrung zu Datenschutz und Verschwiegenheit für Ehrenamtliche 
Helfer*innen am Blutspendetermin  

 

§ 203 StGB (Strafgesetzbuch) Verletzung von 
Privatgeheimnissen  
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis 
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, 
das ihm als  

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen 
eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung 
oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 

(…) 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(…) 
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, 
wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen 
oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen 
Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 
2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber 
sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen 
oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die 
Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen 
mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für 
sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer 
Personen bedienen, die an der beruflichen oder 
dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 
Genannten mitwirken. 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes 
Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei 
Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder 
als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
tätiger Datenschutzbeauftragter bekannt geworden ist. 
Ebenso wird bestraft, wer  

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht 
dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige 
mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei 
der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit 
bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur 
Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für 
sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den 
Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich 
einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein 
fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit 
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis 
offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, 
dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies 
gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst 
eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 
oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den 
Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes 
Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem 
Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass 
erlangt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der 
Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 
Betroffenen unbefugt offenbart. 
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, 
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
 

§ 204 StGB Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen 
Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) § 203 Absatz 5 gilt entsprechend. 
 

§ 205 StGB Strafantrag 
(1) In den Fällen des § 201 Abs. 1 und 2 und der §§ 202, 
203 und 204 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt. Dies gilt 
auch in den Fällen der §§ 201a, 202a, 202b und 202d, es 
sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des 
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung 
ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 
(2) Stirbt der Verletzte, so geht das Antragsrecht nach § 
77 Abs. 2 auf die Angehörigen über; dies gilt nicht in den 
Fällen der §§ 202a, 202b und 202d. Gehört das 
Geheimnis nicht zum persönlichen Lebensbereich des 
Verletzten, so geht das Antragsrecht bei Straftaten nach 
den §§ 203 und 204 auf die Erben über. Offenbart oder 
verwertet der Täter in den Fällen der §§ 203 und 204 das 
Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen, so gelten die 
Sätze 1 und 2 sinngemäß. In den Fällen des § 201a 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 2 steht das 
Antragsrecht den in § 77 Absatz 2 bezeichneten 
Angehörigen zu. 
 

§ 53a StPO (Strafprozessordnung) 
Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden 
Personen 
(1) Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 bis 4 stehen die Personen gleich, die im 
Rahmen  

1. eines Vertragsverhältnisses, 
2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder 
3. einer sonstigen Hilfstätigkeit 

an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die 
Ausübung des Rechts dieser Personen, das Zeugnis zu 
verweigern, entscheiden die Berufsgeheimnisträger, es 
sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit 
nicht herbeigeführt werden kann. 
(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit (§ 53 Absatz 2 Satz 1) gilt auch für die 
nach Absatz 1 mitwirkenden Personen. 
 

 

 



Seite 3 von 3 
 
§ 97 StPO Beschlagnahmeverbot 

(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht  

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten 
und den Personen, die nach § 52 oder § 53 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen; 

2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 bis 3b Genannten über die ihnen vom Beschuldigten 
anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände 
gemacht haben, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt; 

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen 
Untersuchungsbefunde, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3b Genannten erstreckt. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die 
Gegenstände im Gewahrsam der zur Verweigerung des 
Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es handelt sich 
um eine elektronische Gesundheitskarte im Sinne des § 
291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Die 
Beschränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn 
bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die 
zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder 
an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung 
oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um 
Gegenstände handelt, die durch eine Straftat 
hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat 
gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat 
herrühren. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, 
soweit die Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an 
 

 
der beruflichen Tätigkeit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3b genannten Personen mitwirken, das 
Zeugnis verweigern dürfen. 
(4) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen reicht, ist die 
Beschlagnahme von Gegenständen unzulässig. Dieser 
Beschlagnahmeschutz erstreckt sich auch auf 
Gegenstände, die von den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
genannten Personen den an ihrer Berufstätigkeit nach § 
53a Absatz 1 Satz 1 mitwirkenden Personen anvertraut 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, soweit die Personen, die 
nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen Tätigkeit 
der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genannten 
Personen mitwirken, das Zeugnis verweigern dürften. 
(5) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Personen reicht, ist die 
Beschlagnahme von Verkörperungen eines Inhalts (§ 11 
Absatz 3 des Strafgesetzbuches), die sich im Gewahrsam 
dieser Personen oder der Redaktion, des Verlages, der 
Druckerei oder der Rundfunkanstalt befinden, unzulässig. 
Absatz 2 Satz 2 und § 160a Abs. 4 Satz 2 gelten 
entsprechend, die Beteiligungsregelung in Absatz 2 Satz 
2 jedoch nur dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen 
dringenden Verdacht der Beteiligung begründen; die 
Beschlagnahme ist jedoch auch in diesen Fällen nur 
zulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der 
Grundrechte aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der 
Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder 
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere 
Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

 

 

 

 

 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten als Ehrenamtliche durch den Blutspendedienst des 
Bayerischen Roten Kreuzes gGmbH und zu Ihren Datenschutzrechten erhalten Sie unter: 
www.blutspendedienst.com/datenschutz  

http://www.blutspendedienst.com/datenschutz

